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RID/ADR/ADN 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Genf, 17. bis 27. September 2013) 
 
 

Tagesordnungspunkt 6 b): Änderungsanträge zum RID/ADR/ADN – Neue Anträge 
 
 
 

Wiederkehrende Prüfung von verschlossenen Kryo-Behältern, die keine UN-Kryo-Behälter 

sind 
 
 
 

Antrag Frankreichs 
 

 
 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Erläuternde Zusammenfassung: Ziel des vorliegenden Antrags ist es, die Vorschriften 
für die wiederkehrende Prüfung von verschlossenen 
Kryo-Behältern, die keine UN-Kryo-Behälter sind, 
klarzustellen. 

 

Zu treffende Entscheidung:  Aufnahme von Vorschriften in Absatz 6.2.3.5.2 und in 
der Verpackungsanweisung P 203, die im RID/ADR 
2009 enthalten waren. 

 
 

OTIF/RID/RC/2013/46 
(ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/46) 

 
26. Juni 2013 

 
Original: Französisch 



OTIF/RID/RC/2013/46 

 2 

Einleitung 
 
1. Die Vorschriften für die wiederkehrende Prüfung von verschlossenen Kryo-Behältern, die kei-

ne UN-Kryo-Behälter sind, weisen offenbar bestimmte Inkohärenzen auf. Für ein besseres 
Verständnis der Situation ist es erforderlich, die Entwicklungen im RID/ADR seit 2009 in Erin-
nerung zu rufen. 

 

RID/ADR 2009 
 
2. Der Absatz (9) der Verpackungsanweisung P 203 über die wiederkehrenden Prüfungen präzi-

siert, dass die "Gefäße nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.2.1.6 bzw. 6.2.3.5 wie-
derkehrenden Prüfungen zu unterziehen sind. Die wiederkehrenden Prüfungen müssen alle 
10 Jahre vorgenommen werden." 

 
3. Der Absatz 6.2.3.5.2 präzisiert, dass "verschlossene Kryo-Druckbehälter von einer von der 

zuständigen Behörde zugelassenen Stelle innerhalb der in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpa-
ckungsanweisung P 203 festgelegten Fristen wiederkehrenden Prüfungen unterzogen werden 
müssen, um die äußere Beschaffenheit sowie die Beschaffenheit und die Funktion der Druck-
entlastungseinrichtungen zu überprüfen, und einer Dichtheitsprüfung bei 90 % des höchsten 
Betriebsdrucks unterzogen werden. Die Dichtheitsprüfung ist mit dem im Druckgefäß enthal-
tenen Gas oder mit einem inerten Gas vorzunehmen. Die Kontrolle erfolgt entweder am Ma-
nometer oder durch eine Vakuummessung. Die Wärmeisolierung braucht dabei nicht entfernt 
zu werden." 

 
4. Darüber hinaus ist in der Tabelle des Abschnitts 6.2.4 unter "für die wiederkehrende Prüfung" 

die Norm "EN 1251-3:2000 Kryo-Behälter – Ortsbewegliche, vakuumisolierte Behälter mit ei-
nem Fassungsraum von nicht mehr als 1000 Liter – Teil 3: Betriebsanforderungen" aufge-
führt, die insbesondere Einzelheiten zur wiederkehrenden Prüfung enthält. 

 

RID/ADR 2011 
 
5. Der Absatz 6.2.3.5.2 und der Absatz (9) der Verpackungsanweisung P 203 werden gestri-

chen. 
 
6. In Unterabschnitt "6.2.4.2 Wiederkehrende Prüfung" ist die Norm EN 1251-3 aufgeführt, die 

für die wiederkehrende Prüfung von verschlossenen Kryo-Behältern, die keine UN-Kryo-
Behälter sind, angewendet werden muss. 

 

RID/ADR 2013 
 
7. Ein neuer Absatz (8) in der Verpackungsanweisung P 203 präzisiert, dass "die wiederkehren-

de Prüfung der Druckentlastungseinrichtungen gemäß Absatz 6.2.1.6.3 spätestens alle fünf 
Jahre durchgeführt werden muss". 

 
8. Der neue Absatz 6.2.1.6.3 präzisiert, dass die "Druckentlastungseinrichtungen von verschlos-

senen Kryo-Behältern wiederkehrenden Prüfungen unterzogen werden müssen". 
 
9. Die in Unterabschnitt 6.2.4.2 zitierte Norm EN 1251-3 muss für die wiederkehrende Prüfung 

von verschlossenen Kryo-Behältern, die keine UN-Kryo-Behälter sind, angewendet werden. 
 
10. Die Vorschriften des RID/ADR über die wiederkehrende Prüfung von Kryo-Behältern erfordern 

nach Ansicht Frankreichs eine Klarstellung. Aus diesem Grund schlägt Frankreich vor, in Ab-
satz 6.2.3.5.2 und in der Verpackungsanweisung P 203 folgende Vorschriften aufzunehmen. 
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Anträge 
 
11. In Kapitel 6.2 erhält der Absatz 6.2.3.5.2 folgenden Wortlaut: 

 

"6.2.3.5.2 Verschlossene Kryo-Druckbehälter müssen gemäß folgenden Vorschriften von ei-
ner von der zuständigen Behörde zugelassenen Stelle innerhalb der in Unterab-
schnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 203 festgelegten Fristen wiederkehrenden 
Prüfungen unterzogen werden: 
 
Prüfung der äußeren Beschaffenheit des Behälters und Überprüfung der Ausrüs-
tung und äußeren Kennzeichnungen; 
 
Dichtheitsprüfung bei 90 % des höchsten Betriebsdrucks mit dem im Behälter ent-
haltenen Gas oder mit einem inerten Gas. Die Kontrolle erfolgt entweder am Ma-
nometer oder durch eine Vakuummessung." 

 
12. In Absatz (8) der Verpackungsanweisung P 203 folgenden Satz hinzufügen: 

 
"Die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen von verschlossenen Kryo-Behältern, die 
keine UN-Kryo-Behälter sind, nach den Vorschriften des Absatzes 6.2.3.5.2 darf 10 Jahre 
nicht überschreiten." 

 

Begründung 
 
13. Die Aufnahme besonderer Vorschriften für die wiederkehrende Prüfung von verschlossenen 

Kryo-Behältern, die keine UN-Kryo-Behälter sind, führt zu einer Klarstellung und zu einer Er-
höhung der Sicherheit. 

 
__________ 


